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RS OGH 1992/11/10 10ObS137/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1992

Norm

BSVG §3

Rechtssatz

Für einen Versicherten der einen Mähdrescher als Gegenleistung für seine für den Lohndruschunternehmer

erbrachten Dienste im Zusammenhang mit Drescharbeiten bei anderen Landwirten kostenlos in seinem eigenen

landwirtschaftlichen Betrieb einsetzen durfte, stellt ein Unfall mit dem Mähdrescher auf einer Fahrt zu seinem Betrieb

(um im eigenen Betrieb Drescharbeiten durchzuführen) bzw zur Zurückstellung des Mähdreschers einen Arbeitsunfall

dar.
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